
Besitzeserwerb Corpore et Animo 
ERWERB VON CORPORE    

 Grundstücke   

  Paulus Betreten irgendeines Teiles, in der Absicht das 

ganze Grundstück zu erwerben genügt. 

  Celsus Besitzeserwerb ohne Betreten, Zeigen von einem 

Turm aus 

 Beweglliche Sache   

  Generell Durch Traditio 

  Celsus Abgeben der Sache im Haus des Erwerbers. 

  Javolen Schuldner legt auf Geheiss des Gläubigers das 

geschuldete Geld vor dessen Augen hin 

  Papinian Aufstellen eines Wächters bei einem gekauften 

Holzhaufen oder bei Weinkrügen. Auch wenn man 

Waren kauft, die in einem Speicher liegen und 

vom Verkäufer den Schlüssel ausgehändigt 

bekommt. 

 Schwer bewegliche Sachen   

  Paulus Es genügte, wenn sich Veräusserer und Erwerber 

in Gegenwart der Sache über den Besitzübergang 

einigten. 

 Originärer Erwerb einer unbew. Sache   

   Besitzeserwerb des heimlichen Eindringlings an 

einem Grundstück erst bei der Vertreibung des 

Vorbesitzers. 

ERWERB VON ANIMO    

 Durch Konkludentes Handeln   

  Paulus Anzeichnen von Holz beim Holzhändler 

  Trebatius Versiegeln des Spundloches bei einem Fass Wein. 

 



Besitzeserwerb Solo Animo 
 

Traditio brevi manu  

 Ein Detentor (Mieter, Pächter, Entleiher, 

Verwahrer etc.) erwirbt insofern durch blosse 

Willenseinigung Besitz. Der bisherige Besitzer 

gibt seinen Eigenbesitzwillen auf und daher kann 

der Detentor seinerseits rechtmässig einen 

Eigenbesitzwillen begründen. 

Constitutum possessorium  

 Erwerb von Besitz ohne Übertragungsakt wenn der 

Veräusserer sogleich Detentor (Mieter etc.) wird 

 

 

Fähigkeit Besitz zu erwerben 

 
Nicht fähig sind: 

 furiosi (Geisteskranke) 

 infantes (Kinder unter sieben Jahren) 

 

 

Kinder, Sklaven können Besitz nur für den Gewaltinhaber erwerben. 



Verlust von Besitz 
Freiwillige Besitzesaufgabe   Durch Übertragung des Besitzes an eine andere Person oder einseitig 

 Bei Grundstücken   

   Durch Verlassen des Grundstückes in erkennbarer Besitzaufgabeabsicht.  

Durch Erklärung oder konkludentes Verhalten ausserhalb des 

Grundstückes oder auf dem Grundstück. 

 Bei beweglichen Sachen   

   Durch Wegwerfen oder eine andere räumlliche Trennung, aus welcher 

der Wille ersichtlich wird, den Besitz aufzugeben. 

 Durch pupillus (Mündel)   

   Nur mit der Zustimmung des Vormundes. 

 Durch Übergabe an einen furiosus   

  Celsus Die Übergabe an einen furiosus stellt eine freiwillige Besitzesaufgabe 

dar. 

  Ulpian Besitz geht nicht verloren, da er unter der Bedingung aufgegeben wurde, 

dass der Empfänger an der Sache Besitz erwerben könne. 

Unfreiwilliger Besitzesverlust    

 Bei beweglichen Sachen   

   Wenn die custodia
1
 an einer bew. Sache verloren geht. 

Bsp.:  

 Haustier verläuft sich 

 Verlust eines Schmuckstückes in der Stadt 

 Heimliche oder gewaltsame Entziehung 

 Völliger Untergang der Sache 

Bei flüchtenden Sklaven: 

Hier geht der Besitz erst mit der Ergreifung durch einen Dritten verloren 

 Bei Grundstücken   

  Klassik Auch bei längerer Abwesenheit kein Besitzesuntergang 

(Sommer/Winterweiden)  

Marktbesucher: Bei Besetzung nur wenn keine Rückkehr oder keine 

Vertreibung möglich. 

Bei Vertreibung der Naheverh. vermittelnden Personen (Sklaven etc.) 

                                                 
1
 Gewahrsam, Obhut 



 


